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1. Planungsrechtliche Grundlagen

1.1 Rechtsgrundlage
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Grundlage des Bebauungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I Seite 3634) zuletzt geandert
durch Artikel 6 Gesetz zum Schutz der Bevolkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite vom 27. Marz 2020 (BGBI. I Seite 587) sowie die
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. November 2017 (BGBI. I Seite 3786).
Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss am 25.08.2010 eingeleitet.
Die Gemeindevertretung Ostseebad Dierhagen hat beschlossen, das Verfahren zum
Bebauungsplan Nr.33 Dierhagen-Ost ,,An der Dune" Gemeinde Ostseebad Dierhagen
Ober einen einfachen Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB durchzuffihren und sieht
diese Planungsart as geeignetes Mittel zur Uberplanung der gewachsenen Strukturen
des Standortes. Es werden keine Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung
getroffen. Das gesamte Plangebiet ist verkehrstechnisch erschlossen.

1.2 Technische Grundlage

Als Kartengrundlage fOr den rechtlichen Nachweis des Plangebietes diente em n Auszug
aus der Liegenschaftskarte vom 24. Januar 2019 in digitaler Form des:

Landkreises Vorpommern- ROgen
Fachdienst Kataster und Vermessung
Tribseer Damm la
18437 Stralsund

1.3 Verfahrensverlauf

Die Gemeinde Ostseebad Dierhagen beabsichtigt den bebauten nordOstlichen Bereich
des Ortsteiles Dierhagen-Ost Ober einen einfachen Bebauungsplan zu Oberplanen. Das
Planverfahren begann zunachst mit Aufstellungsbeschluss vom 25.08.2010 als
„Sondergebiet Wochenendhaus". Analysen zu den Plangebietsnutzungen haben
ergeben, dass der Anteil der Wohnnutzung in diesem Gebiet Berucksichtigung finden
muss. Die Art der baulichen Nutzung wird im weiteren Verfahren als Sonstiges
Sondergebiet Wohnen und Erholen bzw. Wohnen und Wochenendwohnen welter-
gefOhrt.
Mit Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11. Juli 2013 wird die Festsetzung
eines Sondergebietes in dem, neben einer Bebauung für Erholungszwecke, auch
Wohnnutzungen Ober den vorhandenen Bestand hinaus ausnahmsweise zulassig sind,
fur unwirksam erklart.
Mit Datum vom 22. Januar 2014 beschlieSt die Gemeinde Ostseebad Dierhagen das
Verfahren als Sondergebiet gema6 § 10 BauNVO mit Zweckbestimmung „Ferienhaus"
weiter zu fuhren.
In den Planfassungen vom 08.08.2014 und 05.12.2014 wird auf die Einhaltung der
Relation zwischen der Festsetzung des Bestandsschutzes des vorhandenen zu
schOtzenden Dauerwohnens und dem gewOnschten Ferienwohnen hingewiesen und
darauf, dass die aktuelle Rechtssprechung zu Dauer- und Ferien- bzw. Wochenend-
wohnen nicht umgangen wird.
Weitere Analysen haben ergeben, dass aufgrund der Pragung durch die vorhandene
Bebauung eine Baugebietsfestsetzung nicht moglich ist.
Die WeiterfOhrung des Planverfahrens soil nunmehr ohne Festsetzung der Art der
baulichen Nutzung erfolgen.
Die Planunterlagen wurden erneut Oberarbeitet. Mit Datum vom 22.12.2015 erklart
der Landkreis V -R, dass keine Offentlichen Belange der Umsetzung des
Bebauungsplanes Nr. 33 in der Fassung der Planzeichnung vorn 15.09.2016 und der
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Begrundung vom 30.10.2015 entgegenstehen. Erst mit Schreiben vom 17.10 2016
wird die Stellungnahme gema13 § 4a Abs. 3 BauGB der unteren Naturschutzbehorde
abgegeben. Sie erfolgt zwar nach Fristende, deren Inhalt ist jedoch fur die
RechtmaBigkeit des Bebauungsplanes gema13 §4a Abs. 6 BauGB von Bedeutung und
fand im weiteren Planverfahren BerOcksichtigung.
In der Oberarbeiteten Planverfassung vom 11.12.2017 wurde der Umweltbericht
beigefOgt.
Die untere Naturschutzbehorde hat mit Bescheid Nr.: 44.30-2018-073EF vom
24.04.2018 die Naturschutzgenehmigung erteilt und der Abbuchung von 3500 m2
Kompensationsflachenaquivalenten vom Okokonto VR — 007 zugestimmt.
Das Planverfahren wird nach der aktuellen Gesetzeslage in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. IS.3634) und der Baunutzungsordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. IS 3786) weitergefOhrt.
Nunmehr erfolgte das Einstellen der Planungsunterlagen auch im Internet. Die
Unterlagen werden auf der Internetseite unter http:IIwww.sitzungsdienst-darss-
fischland.de/ris/ti-darss-3/ veroffentlicht.
In den Planungsfassungen vom 15.07.2019 und 14.02.2020 werden abschlieBende
Angaben zur Rechtsnorm, zu den Verfahrensvermerken, zur Bekanntmachung und
Internetadresse vorgenommen und der Umweltbericht zum Belang „Flache"
entsprechend erganzt.
Mit der Planfassung 14.02.2020 werden samtliche Hinweise und Anregungen
berOcksichtigt und das Planverfahren Ober den Bebauungsplan N. 33 der Gemeinde
Ostseebad Dierhagen kann zum Abschluss gebracht werden.

2. Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Ein im Sinne des § 6 Absatz 5 BauGB rechtswirksamer Flachennutzungsplan besteht
fur die Gemeinde Ostseebad Dierhagen. Der Flachennutzungsplan wurde mit Datum
23. 04.2020 genehmigt und wird mit Ablauf des 10. Mai 2020 wirksam.
Der Flachennutzungsplan stellt fOr das Plangebiet em n Sondergebiet-
Zweckbestimmung Ferienhausgebiet gemaf3 § 10 BauNVO dar. Die Gemeinde
Ostseebad Dierhagen sieht darin keinen Widerspruch zum Planverfahren, da fur den
Bebauungsplan Nr. 33 aufgrund seiner historisch entstandenen unterschiedlichen
Nutzungen keine Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung getroffen wurden.

3. Baugebiet

Gemeinde Ostseebad Dierhagen
Gemarkung Dierhagen- Ost

• Flur 2
FlurstOck: 8 tlw; 9; 12; 14; 15 tlw; 18; 19; 20/1/2; 21; 22/21/23/24/26 ;

22/33 tlw; 22/68/108/109/111/113 bis 128/135/ 153/155/
159/162; 22/170 tlw; 22/172 tlw; 22/179/180/186/187/202/
203; 22/206 tlw; 22/211/212/213; 23 bis 26; 27/1/2; 28; 29; 30;
31/1; 32/2; 33/1; 34; 35; 37; 38/1/4/5; 39; 40/2/3; 41/1; 42; 47;
49; 50; 51/1/2; 56; 57; 58; 60/3; 61/1; 62/3/4; 65; 66/1; 107;
108; 109; 110/1; 110/2 tlw; 111; 112 tlw

4. Lage des Plangebietes

Das Planungsgebiet liegt im Ortsteil Dierhagen- Ost und wird wie folgt begrenzt:

- im Norden durch die letzte Bebauung am Weg ,,An der Dune"

- inn Osten durch die vorhandene Bebauung ostlich des Weges ,,An der Dune"
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- im SOden durch die Wohnbebauung Dierhagen- Ost

- im Westen durch vorhandene DOne

S. Boden- und Grundwasserverhaltnisse und Hohenlage
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Konkrete Aussagen zur Tragfahigkeit des Bodens liegen derzeit nicht vor. Durch die
vorhandene Bebauung entlang der GemeindestraBe ,,An der Dune" kann aber davon
ausgegangen werden, dass der anstehende Boden fur die geplante Bebauung geeignet
ist.
Geomorphologisch ist der Standortbereich durch die vorhandene
FlachkOstenlandschaft mit seiner Diinenbildung entlang der Nordwestseite des
Planungsgebietes und die landseitige Deichanlage gepragt.
Das Plangebiet befindet sich somit im Talbereich auf einem nach SCA leicht
ansteigenden Gelande. Die durchschnittlichen Gelandehohen liegen im Bereich der
Dunenoberflachen bei 3,40 m HN, im Bereich des Schutzdeiches bei 3,20 m HN und
innerhalb des Plangebietes im nordlichen Bereich bei 0,75 m HN, im sudlichen Bereich
bei 1,10 m HN. Das Gebiet wird durch einen Riegeldeich unterbrochen.

6. Historische Entwicklung, stadtebauliche Situation, Natur und Landschaft

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr.33 liegt im Ortsteil Dierhagen- Ost zwischen
DOne Seeseite und Deich Landseite.
Historisch betrachtet, verdankt dieser Ortsteil von Dierhagen seine Eigenart der
Entwicklung des Badebetriebes. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte der Bau von
Pensionen, Gasthausern sowie von Wohn- und Ferienhausern em. In relativ kurzer Zeit
avancierte Dierhagen zum Bade- und Erholungsort und erhielt 1934 den Status
Ostseebad.
Abseits des Badezentrums schoben sich entlang der Ostseekuste schrittweise zunachst
einfache Unterkunfte, spater feste Einzelhauser, die fur Freizeitzwecke und Erholung
genutzt wurden, in die Dunenlandschaft.
Im Zuge einer weiteren Entwicklung bildeten sich teilweise dauerhafte
Wohnverhaltnisse und diverse Nebenwohnsitze. Eine Baugebietsfestsetzung fur diesen
Bereich ist somit nicht moglich.
Die Bebauung ist durch Kleingliedrigkeit gekennzeichnet. Sie wird durch Einzelhauser
und kleinere Nebenanlagen gepragt. Vorherrschende Dachformen sind Sattel-,
Kruppelwalm- und Flachdacher, vorherrschende Dacheindeckungsmaterialien sind
Schilfrohr, Dachziegel und Bitumenpappe. Die Fassaden werden weitestgehend durch
helle Putze bzw. helle Anstriche bestimmt. Durch die geringen BauhOhen und eine sehr
offene Bauweise wirken die Gebaude nicht dominierend.
Das Landschaftsbild wird vorrangig durch die westlich angrenzende DOnenlandschaft in
Funktion einer Sturmflutschutzdune, den ostlich angrenzenden Seedeich mit seinem
Riegeldeich (Strandzugang 5), die Geholzflachen und die Vielzahl vorhandener Baume
gepragt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Landschaftsschutzgebiet
„Boddenlandschaft" und ist im Kustenschutzgebiet „Fischland" gema6 § 136 Abs. 3
LWaG belegen.
In das Plangebiet greifen durch Naturschutz gemaB § 20 LNatG gesicherte
Biotopflachen, sowie Flachen fur Wald.
Es handelt sich dabei urn Auslaufer des Ostsee- und KOstenbiotops Nr. 04784
„WeiBdune" am Strandzugang 5 und urn Feldgeholze Nr. 04779 aus Oberwiegend
heimischen Baumarten sudostlich der StraBe ,,An der Dune".
An das Plangebiet grenzt im Sudosten das Gewasser B 9/2. Dieser Graben befindet
sich als Gewasser II. Ordnung im Unterhaltungsbestand des Wasser- und
Bodenverbandes „Recknitz — Boddenkette".



BEGRONDUNG zum Bebauungsplan Nr. 33 gema13 § 30, Abs.3 BauGB Dierhagen - Ost An der Dune"
Gemeinde Ostseebad Dierhagen

7. Planungsziele

6

Dem Planungswillen der Gemeinde Ostseebad Dierhagen folgend, soil eine
Uberplanung gewachsener Strukturen am nordostlichen Standort des Ortsteiles
Dierhagen- Ost Ober einen einfachen B -Plan erfolgen. Die Bestandsanalyse hat
ergeben, dass aufgrund der Pragung durch die vorhandene Bebauung eine
Baugebietsfestsetzung nicht moglich 1st. Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung
sollen alle vorhandenen Nutzungen zugelassen werden.
Ziel der Gemeinde Ostseebad Dierhagen 1st jedoch das MaB der baulichen Nutzung
durch Festsetzungen von Obergrenzen fur die Grundflachen abzusichern.
Als weiteres wichtiges Planungsziel sieht die Gemeinde die Festsetzung von Baufeldern
entlang der Gemeindestraf3e, die langfristig als Ersatzflachen fur die durch
Baubeschrankungen und Bauverbote belegten Flachen des KOstenschutzgebietes zu
nutzen sind und den StraBenraum stadtebaulich aufwerten sollen. Die vorhandenen
baulichen Anlagen genieBen Bestandsschutz, der jedoch bei Errichtung neuer baulicher
Anlagen verloren geht.
Eine Errichtung von Ersatzneubauten innerhalb der festgesetzten Baufelder ist jedoch
nur unter der Voraussetzung moglich, dass die tatsachliche Nutzungsnahme
nachgewiesen wird und spatestens mit der Baubeginnanzeige der vollstandige
ROckbau der vorhandenen baulichen Anlagen erfolgt ist.
Im sallichen Geltungsbereich des Plangebietes beabsichtigt die Gemeinde Ostseebad
Dierhagen den Standzugang 7 als Rettungsweg auszubauen. Dieser Standort bietet die

einzige Moglichkeit der naheren Umgebung, den Strandabschnitt Dierhagen- Ost im
Havariefall direkt zu befahren.
Gleichzeitig mochte die Gemeinde Ostseebad Dierhagen diese Zufahrt als
Bootstransportweg fOr die Ostseefischerei nutzen und die ruckwartigen Flachen
innerhalb des Plangebietes als GrOnflache mit Zweckbestimmung Gemeindeplatz sowie
den nOrdlich an die GemeindestraBe angrenzenden Streifen von ca. 10 m Breite als
offentliche Parkflache entwickeln.
Aufgrund des Wegfalles des Feuerloschteiches soil der offentliche Kinderspielplatz an
diesen Standort verlagert werden und die derzeitige Flache des Kinderspielplatzes als
Bauflache ausgewiesen werden. Dadurch konnen der entstehende Gemeindeplatz an
seiner Nordostseite stadtebaulich eingefasst und die BegrOnung im Bereich des
ehemaligen FeuerlOschteiches im Wesentlichen erhalten bleiben.
Der okologische Zustand des Geltungsbereiches soli erhalten bleiben, die geschutzten
Biotopflachen werden nachrichtlich Obernommen.

8. Inhalt der Planung

8.1 Gestaltung des Baugebietes und Festsetzungen

Dem Planungsziel der Gemeinde Ostseebad Dierhagen folgend sollen die Ober
Jahrzehnte gewachsenen Strukturen am Standort erhalten bleiben. Damit 1st eine
Baugebietsfestsetzung nicht mOglich. Die Uberplanung erfolgt Ober einen einfachen
Bebauungsplan.
Es sind eingeschossige Gebaude in offener Bauweise zulassig. Die Lage der Gebaude
wird durch die festgesetzten Baugrenzen definiert, sie bildet mit der KOstenschutzlinie
eine Bauverbotslinie (siehe auch Pkt. 10). Fur die Gebaude wird eine maximale
Gebaudehohe mit 3,80 m Traufhohe und 8,00 m Firsthohe festgesetzt. Der
Bezugspunkt fur das Baufeld 1st die Hohenlage der StraBenmitte der anliegenden
StraBenverkehrsflachen.
In der jeweiligen Nutzungsschablone werden konkrete Festsetzungen zum MaB der
baulichen Nutzung und der Bauweise festgesetzt. Dem Planungswillen der Gemeinde
Ostseebad Dierhagen entsprechend, soil eine geordnete stadtebauliche Entwicklung im
Plangebiet durchgesetzt werden. Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das MaB der
baulichen Nutzung mit einer Grof3e der Grundflache der Gebaude von 80 m2 je
BaugrundstOck festgesetzt.
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Urn den Erhalt der Siedlungsstruktur zu gewahrleisten, die durch ObermaBige
Bebauung erheblich gestort werden wOrde, erfolgt fur selbststandig bebaubare
GrundstOcke die Festsetzung einer GrundstucksgroBe von 600 m2 als MindestmaB.
Als Ausnahme fOr bestehende GrundstOcke mit einer MindestgrO(3e unter 600 m2
betragt die maximale GroBe der Grundflache der Gebaude ebenfalls 80 m2.
Im Ubrigen richtet sich die Zulassigkeit von Vorhaben nach den Regelungen des § 34
BauGB.
Ober eine entsprechende Massenbilanz ist durchzusetzen, dass im Rahmen des
Baugeschehens anfallender Bodenaushub einer Wiederverwendung zugefuhrt wird, so
dass kein Bodenaushub zu Abfall wird. Der Fullboden kann fur weitere geplante
BaumaBnahmen verwendet werden.
Im Geltungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodatischen
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zu beachten sind jedoch bei
der weiteren Uberplanung die Informationen des Merkblattes Ober die Bedeutung und
Erhaltung der Festpunkte.

8.2 Stadtebauliche Vergleichswerte

Flachenart m 2 Cy°

Baugebietsflache insgesamt 64.125,00 100,00

GrundstOcksflache gesamt 47.633,00 74,28
Bebauun9sflachej GR 80 m2 .(4.160,00) S6,49)
Private GrOn- und Gartenflachen (43.473,00) (67,79)
Offentliche Verkehrsflache 5.252,00 8,19
Offentliche GrOnflache,
Zweckbestimmung Spielplatz

1.205,00 1,88

Offentliche GrOnflache,
Zweckbestimmung Gemeindeplatz

973,00 1,52

Biotop FeldgehOlze, Wald 9062,00 14,13

8.3 Infrastruktur und Einrichtungen

Im Baugebiet sind entlang des Weges ,,An der DOne" Ferienhauser, Wochenendhauser
und Wohngebaude vorhanden. Infrastrukturelle Einrichtungen sind nicht Planungsziel.
Notwendige Einrichtungen fur die Versorgung des Plangebietes werden im
Einkaufszentrum „Fischlandtor" an der LandesstraBe L21 sowie im Ort selbst
angeboten.
Fur das Plangebiet besteht eine Anbindung an den offentlichen Personenverkehr. Die
nachstgelegene Haltestelle des Linienverkehres befindet sich in der „ChausseestraBe".
Durch den angrenzenden Radwanderweg wird das Gebiet direkt mit dem OberOrtlichen
Radwegenetz verbunden.

8.4 VerkehrserschlieBung

Das Plangebiet ist durch die vorhandene GemeindestraBe ,,An der Dune" erschlossen.
Die vorhandene StraBe fungiert als DurchfahrtsstraBe und entspricht dem
ErschlieBungserfordernis, em n Ausbau ist nicht erforderlich.
Ein Befahren der Offentlichen StraBe mit Mullfahrzeugen ist grundsatzlich moglich.
Urn die 14 tagige Mullabfuhr zu gewahrleisten, konnen am Entsorgungstag die
privaten und gewerblichen MOIltonnen auBerhalb des StraBenraumes zum Abtransport
bereitgestellt werden.
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Die ungehinderte Befahrbarkeit durch Fa hrzeuge der Feuerwehr und des
Rettungsdienstes ist gesichert. Alle GrundstOcke sind gut erreichbar.
Eine ordnungsgemaBe Kennzeichnung von StraBe und Gebauden (StraBenname,
Hausnummer) ist dringend zu beachten.

9. Auswirkungen der Planung

Die ortliche Situation erfordert eine Oberplanung auf der Grundlage eines einfachen
Bebauungsplanes, da diese Planungsart am besten geeignet ist, die gewachsenen
Strukturen zu ordnen. Die Vorhaben haben sich nach Art und MaB der baulichen
Nutzung in die Eigenart der naheren Umgebung einzufOgen.
Die Belange des KOstenschutzes greifen in das Plangebiet und erfordern die
festgesetzten Baubeschrankungen.
Samtliche Gebaude, die innerhalb der KOstenschutzbereiche liegen, sind daher durch
X-Linien gekennzeichnet, das bedeutet, bei Verlust des Bestandsschutzes wird emn
Ruckbau gefordert (siehe auch Pkt. 11 Hochwasserschutz).
Naturschutzrechtliche Belange finden BerOcksichtigung durch nachrichtliche
Obernahme der Biotopflachen, Flachen fOr Wald durch den Erhalt und Schutz
vorhandener Baum- und Geholzpflanzungen und durch Ausgleich des ermittelten
Kompensationsdefizites. BezOglich des gesetzlich festgelegten Waldabstandes wird aus
forstrechtlicher Sicht eine Ausnahme erteilt. Durch die Festsetzung der Baugrenzen
entstehen gegenOber der 1st- Situation keine wesentlich neuen bzw. erweiterten
Gefahrdungsaspekte fOr die Gemeinde Ostseebad Dierhagen als angrenzender
Waldbesitzer.
Bel der Bebauung ist darauf zu achten, dass keine Lichter bzw. Beleuchtungsanlagen
errichtet werden, die die Schifffahrt stbren, zur Verwechselung mit Schifffahrtszeichen
Anlass geben oder die Schiffsfuhrer durch Blendwirkung bzw. durch Spiegelung
irrefuhren. Geplante Beleuchtungsanlagen, die von der WasserstraBe aus sichtbar
sind, sind dem Wasser- und Schifffahrtsamt fruhzeitig anzuzeigen.
Sollten bei Tiefbauarbeiten Einzelfunde an kampfmittelverdachtigen Gegenstanden
oder Munition aufgefunden werden, sind aus SicherheitsgrOnden die Arbeiten an der
Fundstelle und in der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der
Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. NOtigenfalls ist die Polizei und ggf. die
ortliche Ordnungsbehorde hinzuzuziehen.
Die zu erhaltenen Geholze mussen gegen negative Auswirkungen durch das Vorhaben
geschutzt werden. Die einzelnen SchutzmaBnahmen sind unter BerOcksichtigung aller
gesetzlichen Vorschriften durchzuf0hren. Im Obrigen gilt die Satzung zum Schutze des
Geholzbestandes in der Gemeinde Ostseebad Dierhagen (Geholzsatzung). Vor Beginn
eines Bauvorhabens ist grundsatzlich die Erfassung artenschutzrechtlich relevanter
Arten durch einen Fachgutachter vornehmen zu lassen und der unteren
Naturschutzbehorde vorzulegen.
Die planungsrechtliche Zulassigkeit von Einzelvorhaben innerhalb des Plangebietes ist
grundsatzlich Ober em n Baugenehmigungsverfahren gemaB § 63 Bau0 M -V
durchzufuhren. Das Baugenehmigungsfreistellungsverfahren kann hier wegen der
Baubeschrankungen im KOstenschutz nicht Anwendung finden.
Aufgrund der Lage des Plangebietes im Landschaftsschutzgebiet ist fOr die Bebauung
eine Erlaubnis gemaB § 5 der Schutzgebietsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet
erforderlich. Betroffen ist auch der 150 m KOstenschutzstreifen nach § 29 LNatG M-
V. Hier sind fur Bebauungen Antrage auf Erlaubnis und auf Ausnahme zu stellen.
Die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) des Bundes und des
Landeswassergesetzes M -V (LWaG) sind einzuhalten, entsprechende Genehmigungen
fOr MaBnahmen, die eine Gewassernutzung darstellen ,  sind bei der unteren
Wasserbehorde des Landkreises Vorpommern-ROgen einzuholen.
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10. Kiistenschutz
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Der gesamte Geltungsbereich beflndet sich im KOstenschutzgebiet „Fischland", er
unterliegt damit den im Fachplan „Kustenschutz AuBenkuste Fischland" festgelegten
Bauverboten, die durch die KOstenschutzlinie (Bauverbotslinie) verbindlich geregelt
sind.
Vorhandene Gebaude und bauliche Anlagen innerhalb der Bauverbotslinie genieBen
Bestandsschutz und clOrfen nicht verandert werden. Reparaturen und
Instandsetzungsarbeiten zum Zwecke der Bestandserhaltung sind zulassig.
Bei Errichtung neuer baulicher Anlagen innerhalb der festgesetzten Baufelder verfallt
jedoch.der Bestandsschutz und die vorhanden baulichen Anlagen sind zu beseitigen.
Eine Uberschreitung der Baugrenze durch Gebaudeteile in Richtung der zu
schOtzenden Kustenflachen wird ausgeschlossen.
Die Kustenschutzlinie ist in die Planzeichnung, auf der Grundlage der vorgegebenen
Messpunkte 6-12 des Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern,
nachrichtlich Obernommen worden. Als Bauverbotsflachen gelten auch die
Seedeichflachen, die weniger als 15 m vom BoschungsfuB des Deiches entfernt sind.

11. Hochwasserschutz

Im Bereich der Ortslage Dierhagen ist bei sehr schweren Sturmfluten mit
Wasserstanden von 2,80 m NHN* = 2,65 m HN zuzuglich Wellenauflauf zu rechnen.
Aufgrund der exponierten Lage des Oberplanten Gebietes zwischen Dune und Seedeich
gelten zudem die Festlegungen des Fachplanes „KOstenschutz AuBenkuste Fischland".
Im November 2003 wurde vom Umweltministerium M -V dieser Fachplan
herausgegeben, der ausgehend von den Grundsatzen des Generalplanes KOsten und
Hochwasserschutz Mecklenburg- Vorpommern (1994) die NutzungsansprOche, die
kOstenschutztechnische Situation und den Zustand der Schutzanlagen darstellt und die
mittelfristige KOstenschutzstrategie fur die nachsten ca. 20 Jahre festlegt.
Die Sturmflutschutzdune reicht im Westen bis in den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes hinein und eine Vielzahl der Gebaude ist innerhalb der
DOnenboschung belegen. Aufgrund der naturlichen Kustendynamik handelt es sich im
Bereich Dierhagen- Ost urn eine Ruckgangskuste mit negativer Sedimentbilanz.
Das heiBt, hier kann der KOstenschutz nur durch Strandaufspulungen und
DOnenertOchtigungen gewahrleistet werden. Da auch die Notwendigkeit einer
Ruckverlegung der Sturmflutschutzclune nicht ausgeschlossen werden kann, wurde im
Fachplan „Kustenschutz AuBenkuste Fischland" o.g. Bauverbotslinie festgeschrieben,
urn eine weitere Verfestigung der Bebauung in der Dune zu verhindern und Flachen fur
eine eventuelle DOnenruckverlegung vorzuhalten. Damit begrOndet sich auch die o.g.
Forderung des Ruckbaus bei Ersatzneubau und Verlust des Bestandsschutzes.
Das Land Mecklenburg Vorpommern Obernimmt keinerlei Haftung fOr Schaden, die bei
Sturmfluten oder in deren Folge auftreten, unabhangig davon, ob das Gebiet durch
eine Sturmflutschutzanlage gesichert war oder nicht.
Aus der Realisierung des Vorhabens/ der MaBnahme konnen gegenOber dem Land
Mecklenburg- Vorpommern keine AnsprOche abgeleitet werden, urn nachtraglich die
Errichtung von Hochwasser- und Sturmflutschutzanlagen zu fordern.

*Hinweis: NHN ist seit 2005 das gOltige amtliche Hohenbezugsniveau des Landes M —V
und liegt im Regelfall 15 cm unter dem vorher verwendeten HN- Niveau, d. h. 2,80 m
NHN entsprechen somit 2,65 m HN.

12. Waldabstand

Innerhalb des Plangebietes befinden sich Waldflachen entsprechend § 2
Landeswaldgesetz M -V (LWaldG M -V). Nach § 20 LWaldG M -V ist zur Sicherung vor
Gefahren durch Windwurf oder Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen emn
Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten.
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Aus forstwirtschaftlicher Sicht kann aufgrund der ortlichen Gegebenheiten die
entsprechende Ausnahme zur Unterschreitung des gesetzlich festgelegten
Waldabstandes durch das Landesforstamt erteilt werden, da die Endhohe des Waldes
durch das seebeeinflusste Klima erreicht ist und die BaugrundstOcke nicht in der
Hauptwindrichtung liegen.
Die aktuelle Verkehrssicherungspflicht des WaldeigentOmers (Gemeinde Dierhagen)
bemisst sich bereits jetzt an der ursprOnglichen Bebauung, so dass durch Festsetzung
neuer Baugrenzen keine wesentlich neuen oder erweiterten Gefahrdungsaspekte
entstehen.

13. Stadttechnische Ver- und EntsorgungsmaBnahmen

13.1 Elektroenergieversorgung

Im Plangebiet befinden sich Anlagen des E.on edis AG. Sollte eine Umverlegung
erforderlich werden, ist rechtzeitig em n Antrag, aus welchem die Baugrenzen
ersichtlich sind, vorzulegen. Auf dieser Grundlage wird dem Antragsteller em n Angebot
fOr die Umverlegung der Anlagen unterbreitet.
Zu den vorhandenen elektrischen Betriebsmitteln sind grundsatzlich Abstande
einzuhalten. Vorhandene und in Betrieb befindliche Kabel durfen weder freigelegt noch
Oberbaut werden. Zur Gewahrleistung der geforderten Mindesteingrabetiefen sind
Abtragungen der Oberflache nicht zulassig. In Kabelnahe ist Handschachtung
erforderlich.

13.2 StraBenbeleuchtung

Die StraBenbeleuchtung wird durch die Gemeinde Ostseebad Dierhagen gesichert.

13.3 Wasserversorgung

Die Bereitstellung von Wasser erfolgt durch die Wasser- und Abwasser GmbH
Boddenland. Der Anschluss Ober die vorhandenen Versorgungsleitungen an das
offentliche Netz sichert die Versorgung.

13.4 Heizung

Eine Versorgung des Gebietes mit Erdgas erfolgt durch die E.ON Hanse AG.
Im Planbereich liegen bereits Gas- Niederdruckleitungen der E.ON Hanse AG zur
Versorgung vorhandener Gebaude. Bel einer BauausfOhrung sind durch die
bauausfuhrenden Firmen aktuelle PlanauszOge rechtzeitig vor Baubeginn anzufordern.
Das Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" ist bei den Planungen
zu beachten.

13.5 Feuerloscheinrichtung

Im Plangebiet befinden sich gegenwartig mehrere Oberflurhydranten. Der im
Plangebiet vorhandene Feuerlbschteich ist funktionslos.
Die Loschwasserversorgung kann nur im Rahmen der Kapazitaten des vorhandenen
Trinkwassernetzes erfolgen. Eine Bereitstellungspflicht von Loschwasser seitens der
Wasser- und Abwasser GmbH- Boddenland besteht nicht.
Das Loschwasser ist gemaB dem Arbeitsblatt W 405, stand Februar 2008 des DVGW
fur den Zeitraum von 2 Stunden innerhalb eines Radius von 300 m bereitzustellen.
Dabei ist zu berucksichtigen, dass dieser Radius die tatsachliche Wegstrecke betrifft
und leine Luftlinie durch Gebaude bzw. Ober fremde GrundstOcke darstellt.
GemaB § 2 Abs. 1 (Ziffer 4) des Gesetzes Ober den Brandschutz und die Technischen
Hilfeleistungen durch die Feuerwehren fur Mecklenburg-Vorpommern vom 31.
Dezember 2015, in der derzeit geltenden Fassung, ist die Gemeinde verpflichtet, die
Loschwasserversorgung als Grundschutz in ihrem Gebiet sicherzustellen.
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13.6 Fernmeldeeinrichtung
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Die Versorgung des Gebietes mit Fernmeldeeinrichtungen erfolgt durch die Telekom.
Im Plan bereich liegen bereits Fernmeldeanlagen der Deutschen Telekom AG zur
Versorgung vorhandener Gebaude.

13.7 Kommunikation

Im Geltungsbereich des Plangebietes befinden sich Breitbandkommunikations (BK) -
Anlagen der Kabel Deutschland GmbH.

13.8 Regen- und Oberflachenentwasserung

Das Regenwasser der StraBe versickert durch die Langs- und Querneigung der
Fahrbahnoberflache in die Randbereiche bzw. direkt in der Flache der
sandgeschlammten Schotterdecke.
Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers und das unbelastete Regenwasser
der GrundstOcke erfolgt Ober eine ortliche Versickerung gemaB Nachweis Ober die
Versickerungsfahigkeit nach Arbeitsblatt DWA-A 138. Der Standort ist im Hinblick auf
das Verhaltnis von festgesetzter Grundflache zur festgesetzten Mindest-
grundstOcksflache grundsatzlich fur eine Versickerung geeignet. Im Einzelfall sind im
Zuge der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren entsprechende Nachweise zu
erbringen. Grundwasserabsenkungen bzw. Wasserhaltungsmanahmen sind
anzeigepflichtig. Die Lagerung und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
gemaB § 20 Abs. 1 LWaG mOssen der unteren Wasserbehorde des LK V -R angezeigt
werden.
Zuwegungen und Terrassenflachen sind wasserdurchlassig zu gestalten.

13.9 Abwasserbeseitigung

FOr die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser ist der Abwasserzweck-
verband Korkwitz zustandig. Innerhalb des Plangebietes wurde em n offentlicher
Schmutzwassersammler verlegt. Nunmehr besteht Anschluss- und Benutzerzwang
nach MaBgabe des Abwasserzweckverbandes Korkwitz.

14. Bodendenkmale und Bodenfunde

Nach dem gegenwartigen Kenntnisstand sind im Gebiet keine Bodendenkmale
bekannt. Bei Erdarbeiten konnen jedoch jederzeit archaologische Funde und
Fundstellen entdeckt werden. Daher sind folgende Hinweise zu beachten:
1. Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehorde und dem

Landesamt fOr Bodendenkmalpflege spatestens zwei Wochen vor Termin schriftlich
und verbindlich mitzuteilen, um zu gewahrleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte
des Landesamtes fur Bodendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein und
eventuell auftretende Funde gema6 § 11 DSchG M/V unverzuglich bergen und
dokumentieren konnen. Dadurch werden Verzogerungen der BaumaBnahme
vermieden (vgl. § 11 Absatz 3).

2. Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, ist gernaB § 11 DSchG M -V (zuletzt geandert am 22.11.2001 [DSchG M-
V]) die zustandige Untere Denkmalschutzbehorde zu benachrichtigen und der Fund
und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des
Landesamtes fOr Bodendenkmalpflege in unverandertem Zustand zu erhalten.
Verantwortlich sind hierfOr der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der
GrundeigentOmer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.
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15. Altlasten

Altlastenverdachtige Flachen sind im Plangebiet nicht bekannt.

16. Naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsregelung
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Das Landschaftsbild im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird vorrangig durch
die angrenzenden DOnenflachen, durch die Vielzahl von Einzelbaumen und
Geholzpflanzungen gepragt.
Der Geltungsbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Boddenlandschaft" und befindet
sich im Kustenschutzgebiet „Fischland".
In das Plangebiet greifen durch Naturschutz gesicherte Biotopflachen. Es handelt sich
dabei urn Auslaufer des Ostsee- und Kustenbiotops „Wei3dOne" am Strandzugang 5
und urn FeldgehOlze aus Oberwiegend heimischen Baumarten sOdostlich der StraBe
,,An der Dune", die nachrichtlich in die Planzeichnung Obernommen wurden.
Das Gebiet soil in seiner Naturlichkeit erhalten bleiben und weiteren Eingriffen durch
folgende Sachverhalte entgegen gewirkt werden:
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Festsetzung einer Grundflache der

Gebaude von 80 m2 je BaugrundstOck.
- Schutz und Kennzeichnung durch gesetzlich geschOtzte Biotopflachen
- Kennzeichnung der Bauverbotsflachen des Kustenschutzes und Ausweisung von
Ersatzbauflachen entlang der Gemeindestraf3e

- Erhalt und Schutz von GrOnflachen und Einzelbaumen, gemaf3 der textlichen
Festsetzungen zum Baumschutz.

- Erfassung von artenschutzrechtlich relevanten Arten durch einen Fachgutachter im
Zuge der DurchfOhrung von Erschlief3ungs-, Abriss-, Bau-, Umbau- und
San i eru ngsm a Bna h men.

- Vermeidung unnotiger Versiegelungen von Bodenflachen und Anwendung
versickerungsfahiger Belage

- Versickerung des Regenwassers auf den GrundstOcken
Mit diesen Maf3nahmen konnen die Eingriffe in Natur und Landschaft wesentlich
verringert und naturliche Elemente geschOtzt und erhalten werden.
Im Ubrigen bleibt das Landschaftsbild erhalten, durch das Einfugungserfordernis
baulicher Anlagen in die Eigenart der naheren Umgebung wird das Okosystem nicht
nachhaltig beeinflussen. In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehorde 1st fOr
das ermittelte Kompensationsdefizit von 3500 m2 Kompensationsflachen aquivalenten
1st em n Ausgleich zu schaffen. Dieser Wert 1st auf Antrag bei der Unteren
Naturschutzbehorde des Landkreises Vorpommern-Rfigen vom eingerichteten
Okokonto VR-007 „Renaturalisierung Fischlandwiesen" abzuziehen.
Geschutzte Baume, Aileen und Baumreihen gemaB §§18 und 19 NatSchAG M -V
werden zum Erhalt festgesetzt. Sie sind bei Abgang gleichartig zu ersetzen.
Im Rahmen von ErschlieBungs- und Bauvorhaben 1st eine Dokumentation des
Baumbestandes unter Angabe des Stammumfangs in 1.3 m 1-1Ohe, des
Kronendurchmessers, des Standortes und der Baumart den Antragsunterlagen
beizufOgen.
Vor Erschlief3ungs- Abriss- Bau-, Umbau- und Sanierungsvorhaben 1st eine Erfassung
artenschutzrechtlich relevanter Arten durch einen Fachgutachter vorzunehmen und der
unteren Naturschutzbehorde vorzulegen.
Die Rodung von Geholzen ist auf den Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. Februar,
auBerhalb der Brutzeit von Vogeln, zu beschranken.

17. Immissionsschutz

Durch das Amt DarB / Fischland wurde eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag
gegeben. Es erfolgte eine prognostische Ermittlung der zu erwartenden
Gerauschimmissionen, die innerhalb des Geltungsbereiches des B- Planes Nr. 33 der
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen durch den StraBenverkehr der L 21 hervorgerufen
werden. Zur Ermittlung der erforderlichen Schalldemmung wurden die maf3geblichen
AuBenlermpegel berechnet und entsprechenden Lermpegelbereichen zugeordnet.
Danach liegen die Baufelder mit Ausnahme des sudwestlichen Bereiches innerhalb des
Lermpegelbereiches II. Innerhalb der festgesetzten Flechen des Lermpegelbereiches II
sind lermzugewandte Gebeudeflechen von Wohn- und Schlafreumen sowie von
Kinderzimmern mit einem resultierenden bewerteten Schalldemm-Maf3 von R'w,res
von 30 dB zu realisieren. Fur lermabgewandte Gebeudeseiten darf der maf3gebliche
Auf3enlermpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung urn 5 dB (A)
gem indert werden.
Somit sind primer LermminderungsmaBnahmen durch entsprechende
Raumorientierung schutzbedurftiger Reume zu bevorzugen und erst bei fehlenden
Moglichkeiten durch bauliche MaBnahmen an den Fassaden vorzunehmen.
Emissionen durch das Betreiben von Heizungsanlagen sind durch die Versorgung mit
dem Heizmedium Erdgas und die Einhaltung der Emissionskennwerte durch die
modernen Heizungsanlagen auf em n umweltvertregliches Minimum beschrenkt.
Es kann eingeschetzt werden, dass der geplante Trailerplatz keine unzumutbaren
Gereuscheinwirkungen in der Nachbarschaft hervorruft. Die vorhandenen Pegel der
Verkehrsgereuschimmissionen von den Verkehrsflechen werden sich dadurch nicht
verendern.

18. Kataster- und Vermessungswesen

Auf die Bestimmungen des Gesetzes Ober das amtliche Geoinformations- und
Vermessungswesen (Geoinformations- und Vermessungsgesetz - GeoVermG M -V) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Dezember 2010 (GVOBI. M -V S. 713) wird
fur weitere Planungen und Vorhaben hingewiesen. Folgende Absetze sind im Tell 3
Amtliches Vermessungswesen Abschnitt 3, Verfahren im amtlichen
Vermessungswesen, insbesondere zu beachten:

§ 26 Duldung von Vermessungs- und Grenzmarken:
(4) Vermessungs- oder Grenzmarken durfen nur von den in § 5 Absatz 2
genannten Stellen eingebracht, in ihrer Lage verendert oder entfernt werden. Bel
Vermessungsmarken nach § 18 ist die Zustimmung des Landesamtes fOr innere
Verwaltung erforderlich.
(8) Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der
Vermessungs- und Grenzmarken durfen nicht gefehrdet werden, es sei denn,
notwendige MaBnahmen rechtfertigen eine Gefehrdung. Wer notwendige
Ma3nahmen treffen will, durch die Vermessungs- und Grenzmarken gefehrdet
werden konnen, hat dies unverz0glich der zustendigen Vermessungs- und
Geoinformationsbehorde mitzuteilen.
(9) Wird den Eigentumern, Erbbau- oder Nutzungsberechtigten bekannt, dass
Vermessungs- oder Grenzmarken verloren gegangen, schadhaft, nicht mehr
erkennbar oder in ihrer Lage verendert sind, so ist dies der zustendigen
Vermessungs- und Geoinformationsbehorde mitzuteilen.

§ 28 Pflichten der Eigentumer, Erbbau- und Nutzungsberechtigten
(2) Wird auf einem GrundstOck em n Gebeude errichtet oder in seinem Grundriss
verendert, so haben die jeweiligen Grundstucks- oder GebeudeeigentOmer die
fur die Fuhrung des Liegenschaftskatasters erforderliche
Liegenschaftsvermessung im Anschluss daran zu veranlassen und die Kosten fOr
deren Durchfuhrung zu tragen. Die Gebeudeeinmessungspflicht besteht fur alle
Gebeude, die seit dem 12. August 1992 errichtet oder in ihrem Grundriss
verendert worden sind. Sie entsteht unabhengig davon, ob die MaBnahme nach
Satz 1 genehmigungspflichtig oder genehmigungsfrei ist. Wird das Gebeude
aufgrund eines Erbbaurechtes errichtet oder in seinem Grundriss verendert, so
tritt an die SteIle des GrundstOckseigentOmers der Erbbauberechtigte.
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§ 37 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

3. entgegen § 26 Absatz 4 unbefugt Vermessungs- oder Grenzmarken einbringt,
in ihrer Lage verandert oder entfernt,

4. entgegen § 26 Absatz 6 Schutzflachen von Vermessungsmarken Ciberbaut,
abtragt oder auf sonstige Weise verandert oder entgegen § 26 Absatz 8 den
festen Stand, die Erkennbarkeit oder die Verwendbarkeit von
Vermessungsmarken gefahrdet, es sei denn, dass die Gefahrdung der
zustandigen Vermessungs- und Geoinformationsbehorde unverzOglich mitgeteilt
wurde.

19. MaBnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens

Soweit die vorhandenen Grenzen eine Bebauung nach dem vorliegenden
Bebauungsplan nicht zulassen, werden bodenordnende Ma@nahmen nach § 45 BauGB,
bei Grenzregelungen das Verfahren nach §§ 80 if. BauGB sowie zur Vorbereitung der
Nutzung der Grundstucke das Verfahren nach §§ 85 if. BauGB vorgesehen.
Die vorgesehenen Ma@nahmen und Verfahren werden jedoch nur dann durchgefOhrt,
wenn sie nicht oder nicht rechtzeitig im Wege freier Vereinbarungen durchgefOhrt
werden konnen.
Bodenordnende Ma@nahmen nach BauGB und / oder Grundstucksvereinigungen und
darauf folgende Flurstucksverschmelzungen mit anschlieBender Zerlegung infolge der
Gebietsuberplanung werden empfohlen.

Ostseebad Dierhagen, 08.Dez. 2011

geandert am: 19. Sept. 2012
geandert am: 21. Juni 2013
geandert am: 15. Januar 2014
geandert am: 08. August 2014
geandert am: 05. Dez. 2014
geandert am: 30. Okt. 2015
geandert am: 11. Dez. 2017
geandert am: 15.Juli 2019
geandert am: 14.Februar 2020
geandert am: 05.Mai 2020


